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 Öffentliche Bekanntmachungen  
 
Weihnachten 2020 und Jahreswechsel 2020/2021: 

Änderung der Abfuhrtermine der Müllabfuhr 
 
Für die Weihnachtsfeiertage 2020 ergeben sich folgende 
Änderungen/Vorverlegungen: 
 
Die Montags- und teilweise Dienstagsleerung (21.12. 
und 22.12.2020) der Restabfall-, Papier- und Biotonnen 
wird auf Samstag, den 19.12.20 vorgezogen.  
Die verbleibende Leistung wird an den drei Arbeitstagen 
Montag bis Mittwoch (21. – 23.12.) erbracht.  
 
Die Montagsleerung (21.12.) der Glastonnen wird auf 
Samstag, den 19.12.2020 vorgezogen,  die verbliebenen 
Leerungstermine der Glastonnen erfolgen einen Tag 
früher, letzte Leerung der Glastonnen ist der 24. 12.20. 
 
Der Entsorgungsbetrieb bittet, die Abfall- und 
Wertstoffbehältnisse entsprechend den geänderten 
Abfuhrterminen zugänglich zu machen. 
 
Die Abfuhr der Gelben Säcke wird vorgezogen und 
erfolgt in: 
 
Weisenau:      
am Samstag, den 19.12.2020  
Hartenberg/Münchfeld/Laubenheim:   
am Montag, den 21.12.2020  
Hechtsheim:      
am Dienstag, den 22.12.2020  
Bretzenheim:      
am Mittwoch, den 23.12.2020 
Oberstadt:      
am Donnerstag, den 24.12.2020 
 
 
Für Silvester 2020/ Neujahr 2021 ergeben sich folgende 
Änderungen: 
Die Wochenleistung der Restabfall-, Papier- und 
Biotonnenabfuhr wird an den vier Arbeitstagen Montag – 
Mittwoch (28. – 30.12.2020) und Samstag (02.01.2021) 
erbracht. Der Entsorgungsbetrieb erinnert daran, den 
Zugang zu den Gefäßen ab 6.00 Uhr zu ermöglichen! 
 
Die Abholung der Glastonnen verschiebt sich von 
Freitag, 01.01.2021 auf Samstag, den 02.01.21.  
 
 
Änderung bei den gelben Säcken ab dem neuen Jahr 
2021 
Für die Abholung der Gelben Säcke gibt es in den 
Stadtteilen Altstadt, Drais, Ebersheim, Finthen/Layenhof 
und Marienborn ab 2021 neue Abfuhrtage, in 
Drais/Finthen/Layenhof verschiebt sich die 
Einsammlung vom 01.01.21 auf Samstag, den 
02.01.2020. Alle weiteren geänderten Abfuhrtermine für 
den gelben Sack erfahren Sie entweder im 

MainzerMüllMagazin oder auf der Homepage des 
Entsorgungsbetriebs www.eb-mainz.de. 
 
Am 24.12.2020 und am 31.12.2020 erfolgt keine 
Müllabfuhr, lediglich Glas und die Gelben Säcke werden 
eingesammelt. 
 
 
 
Geänderte Öffnungszeiten 
Die Wertstoff- und Recyclinghöfe, die 
Schadstoffannahmestelle in Budenheim und der 
Mainzer Umweltladen sind am 24. und am 31.12.2020 
geschlossen.  
 
 
Weihnachtsbaumabholung 
Die Weihnachtsbaumabholung erfolgt 2021 im 
gesamten Stadtgebiet am Samstag, den 09. Januar 
2021.  
 
 
Mainz, 10.12.2020 
Stadtverwaltung Mainz 
gez. Katrin Eder 
Beigeordnete 
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Widmung von Straßen in der Stadt Mainz 
 
Gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStrG) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 1. August 1977 (GVBL S. 273), 
in der derzeit gültigen Fassung werden die nachfolgend bezeichneten Verkehrsflächen im Stadtgebiet von Mainz  
dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 

Lfd.  
Nr. 

Straßenbezeichnung Länge/ 
Fläche 

Beschränkung 
auf Benutzungs-
arten 

1 Jakob-Heinz-Straße, Gemarkung Bretzenheim, Flur 14, Flurstück 
455, 458, 416, 454, 453, 418, aus 400, aus 396, aus 449, 
426, 427, 457, 395, 394 und 425, von Koblenzer Straße bis 
Eugen-Salomon-Straße, gemäß Bebauungsplan B 158/1.Ä 

500 m ÖPNV-Trasse,  
Fußgängerzone 
und Straßen-ver-
kehrsfläche 

2 Koblenzer Straße, Gemarkung Bretzenheim, Flur  14, Flurstück 
aus 414, aus 417, aus 444, aus 337/5, aus 328/13, aus 269/64, 
von Koblenzer Straße bis Jakob-Heinz-Straße und von Koblenzer 
Straße bis Hahn-Meitner-Weg, gemäß Bebauungsplan B 158/1.Ä 

217 m Rampen und 
Treppen zur  
ÖPNV-Brücke, 
Fuß- und Radweg 

3 Landwehrweg, Gemarkung Mainz, Flur 20, Flurstück aus 227, 
3 Zuwege zu den Häusern 15 bis 41 und zu Hs.-Nr. 6b 

48 m  

4 Curiestraße, Gemarkung Hechtsheim, Flur  19, Flurstück 34/8, 
4/10, von Hs.-Nr. 1 bis 24, Rheinhessenstraße bis Wendehammer 

654 m  

5 Justus-Liebig-Straße, Gemarkung Hechtsheim, Flur 19, Flurstück 
32/4, von Hs.-Nr. 1 bis 13, Curiestraße bis Dekan-Laist-Straße 

306 m  

6 Philipp-Reis-Straße, Gemarkung Hechtsheim, Flur 19, Flurstück 
66/4, 67, von Rheinhessenstraße Hs.-Nr. 11 bis Philipp-Reis-
Straße Hs.-Nr. 3 

246 m  

7 Dekan-Laist-Straße, Gemarkung Hechtsheim, Flur 19, Flurstück 
aus 51/12, aus 26/10, Flur 18, aus 95/18, aus 96/11, aus 95/19, 
von Hs.-Nr. 1 bis 10a, Rheinhessenstraße bis Im Euler 

428 m  

8 Friedrich-Koenig-Straße, Gemarkung Hechtsheim, Flur 18, Flur-
stück 95/13, von Hs.-Nr. 29 bis 37, Dekan-Laist-Straße bis Ende 
Wendehammer 

171 m  

 
Die vorgenannten Straßen und Wege sind Gemeindestraßen im Sinne des § 3 Nr. 3 des Landesstraßengesetzes. 
Diese Verfügung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Mainz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Nachtbriefkästen befinden sich am Stadthaus Große Bleiche, Große Bleiche 46/Löwenhofstraße 1, 
55116 Mainz und am Stadthaus-Lauterenflügel, Kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz. Zur Vermeidung zeitlicher  
Verzögerungen wird empfohlen, den Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch erhoben wird, unter Angabe 
des Aktenzeichens (66-14-01) zu benennen. 
 
Die Schriftform kann durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 ersetzt werden. 
Die E-Mail ist an die Adresse stv-mainz@poststelle.rlp.de zu senden. 
 
 
Mainz, den 07.12.2020 
Stadtverwaltung Mainz 
In Vertretung 
gez. Katrin Eder 
Beigeordnete 
 

                                                                 
1 Vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizie-
rung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABL. EU Nr. L 257 S.73) 
 

mailto:stv-mainz@poststelle.rlp.de
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 Veröffentlichung von nichtöffentlichen 
Beschlüssen gemäß § 35 GemO 

 

Sitzung des Vergabeausschusses am 26.11.2020  
 
TOP 7.1, Beschlussvorlage 2120/2020 
 
Auf der Grundlage obenstehender Vorlage hat der Verga-
beausschuss die Auftragserweiterung zur Objektplanung 
einer öffentlichen Einrichtung in Mainz beschlossen. 
 
TOP 7.2, Beschlussvorlage 2125/2020 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage obenstehender Vorlage hat der Verga-
beausschuss die Auftragserweiterung zur Technischen 
Gebäudeausstattung einer öffentlichen Einrichtung in 
Mainz beschlossen. 
 
TOP 7.3, Beschlussvorlage 2147/2020 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage obenstehender Vorlage hat der Verga-
beausschuss die Auftragsvergabe für die Lieferung von 
Geschwindigkeitsmessanlagen beschlossen. 
 
TOP 7.4, Beschlussvorlage 2148/2020 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage obenstehender Vorlage hat der Verga-
beausschuss die Auftragsvergabe für die Lieferung einer 
Geschwindigkeitsmessanlage beschlossen. 
 
 
Mainz, 11.12.2020 
Amt 20, Abteilung Vergabe und Einkauf 
Im Auftrag 
gez. Jürgen Preissner 
Geschäftsführung Vergabeausschuss 
 

Werkausschuss Kommunale Datenzentrale Mainz, 
09.12.2020  
 
TOP 2, Beschlussvorlage 2118/2020 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage obenstehender Vorlage hat der Werk-
ausschuss der KDZ Mainz die Beschaffung von Software-
paketen P&I LOGA beschlossen. 
 
TOP 3, Beschlussvorlage 2119/2020 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage obenstehender Vorlage hat der Werk-
ausschuss der KDZ Mainz die Beschaffung von Pflege-
leistungen SUSE Linux beschlossen. 
 

TOP 4, Beschlussvorlage 2117/2020 
 
Beschluss: 
 
Auf der Grundlage obenstehender Vorlage hat der Werk-
ausschuss der KDZ Mainz die Einzelpersonalangelegen-
heit beschlossen. 
 

Werkausschuss Entsorgungsbetrieb der Stadt 
Mainz, 03.12.2020 
 
TOP 6, Beschlussvorlage 2072/2020 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage der obenstehenden Vorlage stimmt 
der Werkausschuss der Verlängerung der Bestellung des 
Abschlussprüfers zu. 
 
TOP 7, Beschlussvorlage 2099/2020 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage der obenstehenden Vorlage stimmt 
der Werkausschuss der Beauftragung der Fliesenarbei-
ten zu. 
 
TOP 8, Beschlussvorlage 2114/2020 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage der obenstehenden Vorlage stimmt 
der Werkausschuss der Ersatzbeschaffung von zwei 
Großkehrmaschinen zu. 
 
TOP 9, Beschlussvorlage 2097/2020 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage der obenstehenden Vorlage stimmt 
der Werkausschuss der Beauftragung zur Entsorgung 
schadstoffhaltiger Abfälle zu. 
 
TOP 10, Beschlussvorlage 2122/2020 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage der obenstehenden Vorlage stimmt 
der Werkausschuss der Beauftragung zur Übernahme 
und Verwertung von mineralischem Bauschutt, Bo-
denaushub und Baustoffen auf Gipsbasis aus dem 
Stadtgebiet Mainz zu. 
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 Stellenausschreibungen  
 

Amt für Jugend und Familie: 
Stellvertretende Leitung Kita Riedweg II  
 
Wir suchen Verstärkung für unser Amt für Jugend und Fa-
milie: 
 
Stellvertretende Leitung Kita Riedweg II (m/w/d) 
Kindertagesstätte Riedweg II, Laubenheim 
Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen. 
Kennziffer 51/101 
 
Die Einrichtung umfasst derzeit folgendes Betreuungs-
angebot: 
Eine geöffnete Kindergartengruppe mit 22 Plätzen, da-
von fünf bis sechs Kinder ab dem vollendeten zweiten 
Lebensjahr, eine große altersgemischte Gruppe mit 20 
Plätzen für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebens-
jahr bis zum Schuleintritt, davon zehn Plätze für Kinder 
ab Schuleintritt bis zum vollendeten 14. Lebensjahr so-
wie eine Hortgruppe mit 20 Plätzen für Kinder ab Schul-
eintritt bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. 
Die Einrichtung hat eine Gesamtkapazität von 62 Ganz-
tagsplätzen. Die Kindertagesstätte ist von 7:00-17:00 
Uhr geöffnet.  
 
 
Aufgaben u.a.: 

• Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern 
im Alter von zwei Jahren bis 14 Jahren  

• Elternarbeit 
• Übernahme von Leitungsaufgaben für ein Team 

von 13 Mitarbeiter/-innen in Abstimmung mit 
der Leitung 

 
Wir erwarten: 

• Abgeschlossene Ausbildung als staatlich aner-
kannte/-r Erzieher/-in oder vergleichbare sozial-
pädagogische Qualifikation, jeweils mit mindes-
tens einjähriger Berufserfahrung im Kita-Bereich 

• Fachkompetenz und Selbstständigkeit im Um-
gang mit Kindern im Alter von zwei Jahren bis 
zum Schuleintritt 

• Ausbildungs- und Beratungskompetenz 
• Teamfähigkeit, Flexibilität 
• Organisationsgeschick 
• Erfahrungen mit einschlägigen EDV-Program-

men (z. B. "Nordholz") sind wünschenswert 
 
Wir bieten:  

• Eigenverantwortliches Arbeiten 
• Telearbeit und flexible Arbeitszeiten im Gleit-

zeitrahmen (sofern dienstlich möglich) 
• Standortsicherheit im Stadtgebiet Mainz 
• Eine große Bandbreite an fachlichen und per-

sönlichen Fort- und Weiterbildungen 
• Ein Jobticket für das Gebiet Mainz-Wiesbaden 

• Eine überwiegend arbeitgeberfinanzierte be-
triebliche Altersvorsorge (ZVK) 

• Die verlässlichen Regelungen des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst, z.B. 

o ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (bei 
Bewährung in der Probezeit) 

o 30 Tage Urlaub 
o Jahressonderzahlung 

 
 
Entgeltgruppe S 9 TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leit-
ziel der Landeshauptstadt Mainz. Wir begrüßen beson-
ders die Bewerbung von Männern, da wir bestrebt sind, 
den Anteil männlicher Erzieher in unseren Kindertages-
stätten zu erhöhen. Schwerbehinderte werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen 
mit Migrationshintergrund sind uns willkommen. 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen 
zertifiziert und forciert die Einrichtung von Telearbeits-
plätzen. 
 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten 
Sie bitte bis spätestens 04.01.2021 unter Angabe der 
Kennziffer 51/101 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 
 

Entsorgungsbetrieb: 
Geomatiker/-in bzw. Vermessungstechniker/-in  
 
Wir suchen Verstärkung für unseren Entsorgungsbetrieb: 
 
Geomatiker/-in bzw. Vermessungstechniker/-in (m/w/d) 
Entsorgungsbetrieb 
Die Stelle ist im Fall des Freiwerdens in Vollzeit zu beset-
zen. 
Kennziffer 70/12 
 
 
Aufgaben u.a.: 

• Erstellung, Fortführung und Bereitstellung indi-
viduell gestalteter Themenkarten für den Entsor-
gungsbetrieb mit wechselndem Anforderungs-
profil 

• Grafische Darstellung und Verrechnung von Rei-
nigungsleistungen entsprechend besonderer 
Vereinbarungen, hierzu ggf. Aufnahme der To-
pographie/Örtlichkeit bei schwierigen Straßen-
laufvermessungen und Einarbeitung in 
„MapInfo“  

• Ortsbegehungen zur Feststellung der aktuellen 
Situation vor Ort, ggf. einschließlich der Prüfung 
von Grenzverläufen 

mailto:bewerbung@stadt.mainz.de
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• Prüfung und Entscheidung der Anträge auf Er-
mäßigung bzw. Aussetzung der Straßenreini-
gungsgebühr 

• Ansprechpartner/-in bei geografischen Frage-
stellungen 

 
Wir erwarten: 

• Abgeschlossene Ausbildung als Geomatiker/-in 
bzw. Vermessungstechniker/-in  

• Verwaltungserfahrung im Grundbuch- und Lie-
genschaftsrecht, Kenntnisse im Gebühren- und 
Abgabenrecht sowie im Straßenreinigungsrecht 
sind wünschenswert 

• GDV-Geographische Datenverarbeitung 
(MapInfo Professional) und GIS-Geographisches 
Informationssystem (Mapbender) Anwender-
kenntnisse oder die Bereitschaft zur Einarbei-
tung und qualifizierten Fortbildung 

• Gute MS-Office-Anwenderkenntnisse 
• Bereitschaft, noch erforderliche Kenntnisse im 

Straßenreinigungsgebührenrecht durch Qualifi-
zierungsmaßnahmen zu erwerben 

• Sicherheit im mündlichen und schriftlichen Aus-
druck 

• Eigeninitiative sowie selbstständige und zielge-
richtete Arbeitsweise 

• Dienstleistungsorientiertes Denken und Han-
deln 

• Fahrererlaubnis Klasse B 
 
Wir bieten:  

• Eigenverantwortliches Arbeiten 
• Telearbeit und flexible Arbeitszeiten im Gleit-

zeitrahmen (sofern dienstlich möglich) 
• Standortsicherheit im Stadtgebiet Mainz 
• Eine große Bandbreite an fachlichen und per-

sönlichen Fort- und Weiterbildungen 
• Ein Jobticket für das Gebiet Mainz-Wiesbaden 
• Eine überwiegend arbeitgeberfinanzierte be-

triebliche Altersvorsorge (ZVK) 
• Die verlässlichen Regelungen des Tarifvertrags 

für den öffentlichen Dienst, z.B. 
o ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (bei 

Bewährung in der Probezeit) 
o 30 Tage Urlaub 
o Jahressonderzahlung 

 
Entgeltgruppe 9 a TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leit-
ziel der Landeshauptstadt Mainz. Schwerbehinderte 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen 
von Menschen mit Migrationshintergrund sind uns will-
kommen. 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen 
zertifiziert und forciert die Einrichtung von Telearbeits-
plätzen. 
 

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten 
Sie bitte bis spätestens 05.01.2021 unter Angabe der 
Kennziffer 70/12 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 
 

Amt für Jugend und Familie: 
Sachbearbeitung Beistandschaften  
 
Wir suchen Verstärkung für unser Amt für Jugend und  
Familie: 
 
Sachbearbeitung Beistandschaften (m/w/d) 
Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungswe-
sen 
Die Stelle ist ab 01.12.2020 in Teilzeit mit 24,5 Wochen-
stunden, befristet bis 31.03.2022, zu besetzen. 
Kennziffer 51/103 
 
 
Aufgaben u.a.: 

• Beratung von alleinerziehenden Elternteilen in 
Fragen zu Vaterschaftsfeststellung, Kindesun-
terhalt und den Möglichkeiten der gemeinsa-
men elterlichen Sorge 

• Beurkundungen und Beglaubigungen unter an-
derem von Vaterschaften, Unterhaltsregelungen 
und Sorgeerklärungen nach § 59 SGB VIII 

• Führen von Schriftverkehr mit allen Beteiligten 
und auch Anwälten, Behörden und Privatperso-
nen im In- und Ausland einschließlich deutscher 
Auslandsvertretungen 

• Vertretung von Kindern und Jugendlichen als 
Beistand zur Klärung der Abstammung und/o-
der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 
sowohl außergerichtlich als auch in gerichtli-
chen Verfahren 

• Berechnung und Realisierung von Unterhalt ein-
schließlich der Einleitung und Überwachung der 
gerichtlichen Zwangsvollstreckung aufgrund 
von erwirkten Titeln 

• Erledigung der Kassengeschäfte (Mündelgeld-
verwaltung) 

 
Wir erwarten: 

• Abgeschlossener Verwaltungslehrgang II oder 
Zweite juristische Staatsprüfung 

• Rechtliche Kenntnisse im Abstammungs-, Fami-
lien-, Unterhalts-, Verfahrensrecht bzw. die Be-
reitschaft, sich diese anzueignen 

• Selbstständige und engagierte Arbeitsweise 
• Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit, ein 

kompetentes, freundliches und konsequentes 
Auftreten sowie Einfühlungsvermögen im Um-
gang mit Bürgerinnen und Bürgern 

• Entscheidungsfreude, Verhandlungsgeschick 

mailto:bewerbung@stadt.mainz.de
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• Durchsetzungsvermögen in konfliktreichen Situ-
ationen 

• Gute EDV-Kentnisse 
 
Wir bieten:  

• Eigenverantwortliches Arbeiten 
• Telearbeit und flexible Arbeitszeiten im Gleit-

zeitrahmen (sofern dienstlich möglich) 
• Standortsicherheit im Stadtgebiet Mainz 
• Eine große Bandbreite an fachlichen und per-

sönlichen Fort- und Weiterbildungen 
• Ein Jobticket für das Gebiet Mainz-Wiesbaden 
• Eine überwiegend arbeitgeberfinanzierte be-

triebliche Altersvorsorge (ZVK) 
• Die verlässlichen Regelungen des Tarifvertrags 

für den öffentlichen Dienst, z.B. 
o ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (bei 

Bewährung in der Probezeit) 
o 30 Tage Urlaub 
o Jahressonderzahlung 

 
 
Entgeltgruppe 9 c TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leit-
ziel der Landeshauptstadt Mainz. Schwerbehinderte 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen 
von Menschen mit Migrationshintergrund sind uns will-
kommen. Wir begrüßen besonders Bewerbungen von 
Frauen, da wir im Rahmen unseres Gleichstellungspla-
nes bestrebt sind, den Frauenanteil auf dieser Funkti-
onsebene zu erhöhen. 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen 
zertifiziert und forciert die Einrichtung von Telearbeits-
plätzen. 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten 
Sie bitte bis spätestens 05.01.2021 unter Angabe der 
Kennziffer 51/103 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 
 

Grün- und Umweltamt: 
Zootierpfleger/-in  
 
Wir suchen Verstärkung für unser Grün- und Umweltamt: 
 
Zootierpfleger/-in (m/w/d) 
Zoo Mainz (Dependancen Wildpark Mainz- Gonsenheim 
und Stadtpark) 
Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen. 
Kennziffer 67/31 
 
Der Wildpark hat eine Größe von ca 3,1 Hektar, ist be-
waldet und besetzt mit Rot-, Dam-, Muffel- und Schwarz-

wild, Ziegen, Wildkatzen, Waschbären, Geflügel, Kanin-
chen und Meerschweinchen. Zudem gibt es eine Vo-
gelauffangstation. Der Stadtpark hat eine Größe von ca. 
0,2 Hektar, hat einen historischen Landschaftspark mit 
Vogelhaus, Flamingoweiher und Ziegengehege und ist 
besetzt mit Geflügel, Flamingos, Aras und diversen Zier-
vögeln. Der Gesamtbestand beträgt zur Zeit ca. 290 
Tiere. 
 
Aufgaben u.a.: 

• Übernahme aller tierpflegerischen Arbeiten, z.B. 
Pflege und Füttern der Tiere 

• Futterzubereitung/-bestellung 
• Mithilfe bei veterinärmedizinischen Behandlun-

gen, Transportaktionen (z.B. Vogelauffangsta-
tion) 

 
Wir erwarten: 

• Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Tierpfle-
ger/-in 

• Sehr gute Fachkenntnisse 
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Ar-

beiten 
• Team- und Kommunikationsfähigkeit 
• Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise 
• Bereitschaft zur Übernahme von Wochenend-, 

Feiertags- und Spätdiensten 
• Körperliche Belastbarkeit im Rahmen der auszu-

übenden Tätigkeiten 
• MS-Office-Anwenderkenntnisse 
• Führerschein Klasse BE 
• Tiertransportschein ist wünschenswert 

 
Wir bieten:  

• Eigenverantwortliches Arbeiten 
• Telearbeit und flexible Arbeitszeiten im Gleit-

zeitrahmen (sofern dienstlich möglich) 
• Standortsicherheit im Stadtgebiet Mainz 
• Eine große Bandbreite an fachlichen und per-

sönlichen Fort- und Weiterbildungen 
• Ein Jobticket für das Gebiet Mainz-Wiesbaden 
• Eine überwiegend arbeitgeberfinanzierte be-

triebliche Altersvorsorge (ZVK) 
• Die verlässlichen Regelungen des Tarifvertrags 

für den öffentlichen Dienst, z.B. 
o ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (bei 

Bewährung in der Probezeit) 
o 30 Tage Urlaub 
o Jahressonderzahlung 

 
 
Entgeltgruppe 6 TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leit-
ziel der Landeshauptstadt Mainz. Schwerbehinderte 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen 
von Menschen mit Migrationshintergrund sind uns will-
kommen. 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen 

mailto:bewerbung@stadt.mainz.de


 
 
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen der Landeshauptstadt Mainz  

 

 
Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt 

 
Nr. 61 | 18. Dezember 2020 | Seite 9 

 

zertifiziert und forciert die Einrichtung von Telearbeits-
plätzen. 
 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten 
Sie bitte bis spätestens 05.01.2021 unter Angabe der 
Kennziffer 67/31 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 
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